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REZENSIONEN

Zuletzt sind zwei Bücher erschienen, die für  Leser der ZRB 
von besonderem Interesse sind, wobei sich die beiden Werke 
in mehreren Punkten unterscheiden: Vorallem ist das eine 
eine akademische Übung, während sich das andere an Bau-
praktiker richtet. Abgesehen davon kommen die Autoren in 
Einzelfragen durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Im Einzelnen:

Katharina Schmid, Gefahrtragung beim Werkvertrag
Hierbei handelt es sich um eine – wohl nicht alltägliche 
– Dissertation. Nach einer Einleitung, in welcher die Au-
torin vor allem den Zufall (als Anknüpfungselement) 
beleuchtet, folgt eine Untersuchung zur Entstehung der 
Gefahrtragungsregelung. Danach folgt eine Behandlung 
der Gefahrtragungsregelung der §§ 1168 und 1168a 
ABGB, dann eine Betrachtung der Gefahrtragung hin-
sichtlich eines allfälligen Mehraufwandes und schließ-
lich eine kurze Behandlung der Warnpflicht.
Für eine Dissertation untypisch, wagt die Autorin einige 
persönliche Wertungen, was das Werk nicht bloß als „sprö-
de Abhandlung“ erscheinen lässt. Einige Überlegungen der 
Autorin lassen sich sicher diskutieren. So zB der Ansatz, 
dass eine vorübergehende Verhinderung etwas völlig ande-
res als eine Erschwernis sei. Der Rezitator stellt sich die 
Frage, ob es sich dabei nicht doch viel mehr bloß um Ab-
stufungen des selben Phänomen handelt. Ein weiterer 
Punkt ist, dass die Autorin davon ausgeht, dass durch 
einen Kostenvoranschlag die Kalkulation des Werkunter-
nehmers offenbar wird – diese (übrigens weit verbreitete 
und wohl auf Krejci zurückzuführende Meinung) wird 
vom Rezitator nicht geteilt.
Wirklich außergewöhnlich ist die Definition und damit die 
Abgrenzung der Sphären: Abweichend von der wohl herr-
schenden, zumindest weit überwiegenden, Lehre, vertritt 
die Autorin die Ansicht, dass nur ein für die Verwirkli-
chung der Gefahr des Unterbleiben der Werkleistung ad-
äquat kausale, zumutbarweise vermeidbares Verhalten des 
Bestellers zu einer Risikozuordnung zu ihm führt. Das an-
geführte Beispiel (FN 79) kommt zu einem Ergebnis, wel-
ches dem wohl allgemein Erwarteten widerspricht.
Lesenswert ist das Buch allemal: Auch wenn man die 
Meinung der Autorin vielleicht teilweise nicht teilt, so 
kann die Lektüre Anstoß dafür sein, lieb gewonnene 
Stereotypen zu überdenken.

Hermann Wenusch

Kodek, Plettenbacher, Draskovits, Kolm, Mehrkosten 
beim Bauvertrag
Das Buch besteht im Wesentlichen aus drei Teilen: Der 
erste Teil (Kapitel 1–5) behandelt Mehrkostenforderun-

gen aus juristischer Sicht. Der zweite Teil (Kapitel 6–9) 
behandelt die Bau(betriebs)wirtschaft und der dritte (re-
lativ knappe) Teil (Kapitel 10–19) behandelt die juristi-
sche Aspekte der Rolle des Ziviltechnikers, wobei dieser 
Teil etwas wie ein Fremdkörper wirkt.
Im Detail: Mit Georg Kodek (der Autor des ersten Teils) 
betritt ein ausgezeichneter Jurist das Parkett des Bau-
werkvertragsrechts. Dass diese Materie für den Autor 
noch etwas ungewohnt ist, merkt man daran, dass die 
Begrifflichkeit der Baupraxis noch nicht ganz exakt 
sitzt. Ein Beispiel dafür ist die Verwendung des Begriffs 
„Bautagebuch“ (S 65), welches der Bauunternehmer zu 
führen habe. Tatsächlich gemeint sind wohl „Bautages-
berichte“, weil Bautagebuch ein manchmal zu findendes 
Synonym für „Baubuch“ ist, welches aber Bauherren 
führen.
Der Beitrag des Autors wurde offensichtlich stark von 
der Bau(betriebs)wirtschaft beeinflusst. So vertritt er die 
Meinung, dass im Falle von Abweichungen der Grund-
satz „Guter Preis bleibt guter Preis und schlechter Preis 
bleibt schlechter Preis“ gelten soll. Der Rezitator, der 
dieser Meinung mit Nachdruck entgegen tritt, findet die 
dafür angebotene Argumentation nicht überzeugend. 
Auch die Behandlung von „Pufferzeiten“ und die Be-
zeichnungen Auftraggeber bzw -nehmer zeigen die 
bau(betriebs)wirtschaftliche Prägung. Interessant ist die 
Überlegung des Autors, wonach die Kalkulation des 
Werkunternehmers eine vertragliche Wirkung entfalten 
soll – übrigens auch ein von der Bau(betriebs)wirtschaft 
immer wieder gebrauchtes Argument. Es bleibt dabei 
unbeachtet, was der Fall sein soll, wenn ein Werkunter-
nehmer gar nicht im Detail kalkuliert hat – was gar so 
selten der Fall ist, etwa wenn der Unternehmer über ent-
sprechende Erfahrungen verfügt. Ähnlich wie im zuvor 
besprochenen Werk geht der Autor offensichtlich davon 
aus, dass im Falle von Einheitspreisverträgen die Kalku-
lation des Bauunternehmers offengelegt wird, was nach 
der Meinung des Rezitatores aber eben nicht der Fall ist. 
Völlig zuzustimmen ist dem Autor aber, dass im Falle 
von Änderungen zu fragen ist, ob überhaupt noch eine 
Identität des Vertrags gegeben ist und dass ein Werk-
unternehmer nicht beliebig Kapazitäten zwischen ver-
schiedenen Einsatzorten hin und her schieben kann, 
ohne dass es zu Produktionsverlusten kommt (im Ex-
tremfall ist es ja auch denkbar, dass der Werkunterneh-
mer freibleibende Kapazitäten überhaupt nicht ander-
weitig einsetzen kann).
Während der erste Teil Hintergrundinformation liefert, 
ist der letzte Teil eher lehrbuchhaft, was auch dem offen-
sichtlich angesprochenen Zielpublikum völlig entspricht.



130 ZRB  2017 / 3REZENSIONEN / IMPRESSUM

Obwohl der Rezitator mitunter andere Meinungen 
als die Autoren vertritt, so empfiehlt er das Werk vor-
behaltlos: Bei juristischen Fragen sind unterschiedli-
che Meinungen unvermeidlich. Es ist aber jedenfalls 
erfreulich, dass die Rechtsfragen der Baupraxis zu-

nehmend von dazu berufenen Juristen erörtert wer-
den.
Und der dritte Teil trägt hoffentlich zur Verbreitung ju-
ristischen Grundwissens in der Baubranche bei.

Hermann Wenusch

IMPRESSUM UND OFFENLEGUNG
gemäß UGB, GewO, ECG und MedienG

Medieninhaber: Verlag Österreich GmbH. Sitz: Wien, Unternehmensgegen-
stand: Verlegung von Büchern und Zeitschriften, Informationsdienstleis  -
ter. Geschäftsanschrift: Bäckerstraße 1, 1010 Wien, Tel: +43-1-610 77-0, 
Fax: +43-1-610 77-419, E-Mail: offi ce@verlagoesterreich.at. Internet: 
www.verlagoesterreich.at Geschäftsführung: Mag. Katharina Oppitz, Dkfm. 
André Caro, Firmen  buch: FN 135894 w des Handelsgericht Wien, DVR: 
1063600, UID-Nummer: ATU 39299200. Gesellschafter und Anteilsver-
hältnisse: Verlag Österreich GmbH: im Alleineigentum der Wissenschaftli-
che Verlagsgesellschaft mbH., Stuttgart. Wissenschaftliche Verlagsgesell-
schaft mbH: im Alleineigentum der Deutscher Apotheker Verlag Dr. Roland 
Schmiedel GmbH & Co. KG., Stuttgart. Deutscher Apotheker Verlag 
Dr. Roland Schmiedel GmbH & Co. KG: im Alleineigentum der Verwal-
tungsgesellschaft mbH Deutscher Apotheker Verlag Dr. Roland Schmiedel 
GmbH & Co.KG., Stuttgart. Verwaltungsgesellschaft mbH Deutscher Apo-
theker Verlag Dr. Roland Schmiedel GmbH & Co.KG.: Anteilsverhältnisse: 
Dr. Christian Rotta (50%), Sibylle Wessinger (50%). Anwendbare berufs-
rechtliche Vorschriften: Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994), abrufbar 
unter www.ris.bka.gv.at. Behörde gemäß ECG: Magistratisches Bezirksamt 
für den 1. Bezirk, Zugehörigkeit: Wirtschaftskammer Österreich.
Grafi k+Layout: Datagroup Int., Timisoara. Anzeigenkontakt: Maria Peckary
(DW 220). Verlagsredaktion: Mag. Jörg Steiner (j.steiner@voe.at)
ISSN Print 2227-7862, ISSN Electronic 2309-7558. Erscheinungsweise: 
4-mal jährlich 
Preise: Jahresabo 2017: € 175,–; Einstiegsabo € 20,–; Einzelpreis: € 45,–. Alle 
Preise inkl gesetzlicher MwSt, zzgl Versandkosten (Österreich: Einstiegsabo 
€ 6,50, Jahresabo € 20,–; Ausland: Einstiegsabo € 11,50, Jahresabo € 35,–) 
Irrtum und Preisänderungen vorbehalten. Lieferung unter Eigentumsvorbe-
halt. Zeitschriftenabonnements, die im Verlag Österreich erscheinen, verlän-
gern sich automatisch um ein Jahr, sofern nicht bis spätestens 30. November 
des laufenden Abonnementjahres eine schriftliche Kündigung bei Verlag 
Österreich oder Mohr Morawa eingelangt ist. Einstiegsabos können bis spä-
testens 2 Wochen nach Erhalt der letzten Ausgabe schriftlich abbestellt wer-
den, andernfalls gehen diese in ein Jahresabonnement über.
Bestellung: +43 (01) 680 14-0, order@voe.at
Grundlegende Richtung: wissenschaftliche Fachzeitschrift für Baurecht. Er-
scheinungsort: Wien. 
Manuskripte und Zuschriften für den Heftbereich Praktisches bitte an RA 
DDr. Hermann Wenusch (kanzlei@ra-w.at) bzw. für den wissenschaftlichen 

Aufsatz- und Rechtsprechungsteil an Prof. Alexander Schopper (Alexander.
Schopper@uibk.ac.at); wir bitten Sie, sich an die „Abkürzungs- und Zitier-
regeln (AZR)“ von FRIEDL/LOEBENSTEIN6 (2008) zu halten. 
Urheberrechte: Mit der Einreichung seines Manuskriptes räumt der Autor/
die Autorin dem Verlag für den Fall der Annahme das übertragbare, zeitlich 
und örtlich unbeschränkte ausschließliche Werknutzungsrecht (§ 24 UrhG) 
der Veröffentlichung in der vertragsgegenständlichen Zeitschrift ein, ein-
schließlich des Rechts der Vervielfältigung in jedem technischen Verfahren 
(zB Druck, Mikrofi lm) und der Verbreitung (Verlagsrecht) sowie der Ver-
wertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, des Rechts der 
Vervielfältigung auf Datenträgern jeder Art (zB CD-ROM), der Speicherung 
in und der Ausgabe durch Datenbanken, der Verbreitung von Vervielfälti-
gungsstücken an die Benutzer, der Sendung (§ 17 UrhG) und sonstigen öf-
fentlichen Wiedergabe (§ 18 UrhG) und der Zurverfügungstellung (§ 18a 
UrhG). Die Einreichung des Manuskripts gilt als diesbezügliche Erklärung 
des Einverständnisses zur Einräumung sämtlicher Rechte durch den Autor/
die Autoren. Mit dem für Abhandlungen und druckfertige Entscheidungen 
an den/die Verfasser zu vom Verlag festgesetzten Sätzen geleisteten Honorar 
ist die Übertragung sämtlicher Rechte abgegolten. Zugleich erlischt damit 
die Ausschließlichkeit des eingeräumten Verlagsrechts nicht mit Ablauf des 
dem Jahr des Erscheinens des Beitrags folgenden Kalenderjahres. Dieser 
Zeitraum gilt keinesfalls für die Verwertung durch Datenbanken. Der Au-
tor/die Autorin räumt dem Verlag für die Dauer des Vertrages alle durch die 
Verwertungsgesellschaft Literar-Mechana wahrgenommenen Rechte und 
gesetzlichen Vergütungs-und Beteiligungsansprüche nach deren Satzung, 
Wahrnehmungsvertrag und Verteilungsplan zur gemeinsamen Einbringung 
ein. Der Autor/die Autorin ist damit einverstanden, dass der Verlag den 
ihm/ihr nach den jeweils geltenden Verteilungsplänen der Verwertungsge-
sellschaft Literar-Mechana zustehenden Verlagsanteil direkt ausgezahlt er-
hält, wobei sich der Autor/die Autorin verpfl ichtet, der Literar-Mechana 
gegenüber die Rechtseinräumung an den Verlag bei der Werkmeldung zu 
bestätigen. Der Anteil des Autors/der Autorin bleibt davon unberührt. Für 
die Auszahlung und Abrechnung der durch die Verwertungsgesellschaften 
wahrgenommenen Rechte und gesetzlichen Vergütungs- und Beteiligungs-
ansprüche gelten deren Verteilungsbestimmungen.
Haftungsausschluss: Alle Angaben in diesem Werk erfolgen ohne Gewähr.    
Eine Haftung der Autoren, der Herausgeber, der Schriftleiter oder des Ver-
lages für die inhaltliche Richtigkeit ist ausgeschlossen.


